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1. Fragestellung 

Die Wissenschaftlichen Dienste wurden gefragt, wie in Deutschland das Ermittlungsgeheimnis in 
Strafverfahren geregelt ist und wie der Zugang des Bundestages zu Informationen im Zusammen-
hang mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ausgestaltet ist. 

2. „Ermittlungsgeheimnis“ und Akteneinsicht nach der Strafprozessordnung 

Das deutsche Recht kennt den Begriff des „Ermittlungsgeheimnisses“ zwar nicht. Der Sache nach 
sind aber auch in Deutschland Ermittlungsakten nicht allgemein öffentlich zugänglich. Der Zu-
gang ist insbesondere während noch laufender Ermittlungsverfahren beschränkt.  

Die Einsicht in Ermittlungsakten ist in der deutschen Strafprozessordnung (StPO)1 geregelt. So 
steht etwa dem Verteidiger des Beschuldigten „als mit Abstand wichtigstes Verfahrensgrundrecht 
im Ermittlungsverfahren“2 grundsätzlich ein Akteneinsichtsrecht und ein Besichtigungsrecht 
hinsichtlich der amtlich verwahrten Beweisstücke zu (§ 147 Abs. 1 StPO). Dem Verteidiger kann 
die Einsicht in die Akten oder in die einzelnen Aktenteile sowie die Besichtigung von amtlich 
verwahrten Beweisgegenständen allerdings versagt werden, sofern der Abschluss der Ermittlun-
gen noch nicht in den Akten vermerkt ist und soweit die Einsicht den Untersuchungszweck ge-
fährden kann (§ 147 Abs. 2 Satz 1 StPO). Hat der Beschuldigte keinen Verteidiger, steht auch ihm 
ein Akteneinsichtsrecht und ein Besichtigungsrecht zu, soweit der Untersuchungszweck auch in 
einem anderen Strafverfahren nicht gefährdet werden kann und überwiegende schutzwürdige In-
teressen Dritter nicht entgegenstehen (§ 147 Abs. 4 Satz 1 StPO). Die StPO kennt überdies auch 
Einsichtsrechte für Opfer von Straftaten („Verletzte“, § 406e StPO) und Privatkläger (§ 385 Abs. 3 
StPO). Ferner können Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte auch für Justizbehörden und andere 
öffentliche Stellen (§ 474 StPO), für Privatpersonen3 und sonstige Stellen (§ 475 StPO) sowie zu 
Forschungszwecken (§ 476 StPO) bestehen. Auskünfte nach den §§ 474 bis 476 StPO sind aber 
insbesondere dann zu versagen, wenn sie den Untersuchungszweck des betreffenden Strafverfah-
rens oder eines anderen Strafverfahrens gefährden (§ 479 Abs. 1 StPO). 

Die Vertraulichkeit des Inhalts von Ermittlungsakten in laufenden Ermittlungsverfahren wird 
außerdem durch § 353d des Strafgesetzbuches (StGB)4 besonders geschützt. Nach dessen Nr. 3 
macht sich strafbar, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines 

 

1 Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geän-
dert am 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109). 

2 Wessing, in: Graf, BeckOK StPO, 50. Ed. 1.1.2024, § 147 vor Rn. 1. 

3 Die Informationsfreiheitsgesetze (IFG) des Bundes und der Länder vermitteln dagegen keine Informationszu-
gangsansprüche gegenüber Gerichten und Staatsanwaltschaften, sofern diese als Organe der Rechtspflege tätig 
werden, da diese insoweit funktional keine öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (vgl. § 1 
Abs. 1 Satz 2 IFG Bund; dazu Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, § 1 Rn. 209 ff.). 

4 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert 
am 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109). 

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
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Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öf-
fentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist.5 

3. Zugang des Bundestages zu Informationen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über Informationsrechte des Bundestages im Zusam-
menhang mit Ermittlungsverfahren gegeben (dazu 3.1.). Anschließend wird auf verfassungsrecht-
liche Grenzen der parlamentarischen Kontrolle eingegangen (3.2.). 

3.1. Informationsrechte des Bundestages im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren 

Auch der Bundestag ist im Rahmen seiner parlamentarischen Kontrolle nur punktuell befugt, 
Einsicht in strafrechtliche Ermittlungsakten zu nehmen.  

Akteneinsichtsrechte stehen insbesondere6 den Untersuchungsausschüssen im Sinne von Art. 44 
Abs. 2 S. 1 Grundgesetz (GG)7 in Verbindung mit § 18 Untersuchungsausschussgesetz (PUAG)8 
und dem Verteidigungsausschuss des Bundestages zu, soweit er als Untersuchungsausschuss im 
Sinne von Art. 45 a Abs. 2 GG in Verbindung mit § 34 PUAG tätig wird.  

Gemäß § 18 Abs. 1 PUAG sind die Bundesregierung, die Behörden des Bundes sowie die bundes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts vorbehaltlich 
verfassungsrechtlicher Grenzen verpflichtet, einem Untersuchungsausschuss und in Verbindung 
mit § 34 Abs. 1 Satz 1 PUAG auch dem Verteidigungsausschuss auf Ersuchen sächliche Beweis-
mittel, insbesondere Akten, die den Untersuchungsgegenstand betreffen, vorzulegen.9 Dies um-
fasst auch die Herausgabe von Ermittlungsakten des Generalbundesanwalts beim 

 

5 Zu Einzelheiten vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Verbotene Mitteilungen über Gerichtsver-
handlungen (§ 353d StGB) – Voraussetzungen für eine Strafbarkeit wegen des öffentlichen Mitteilens von amtli-
chen Dokumenten eines Strafverfahrens (§ 353d Nr. 3 StGB), WD 7 - 3000 - 097/21, Sachstand vom 21.09.2021. 

6 Ferner verfügen auch einige spezielle Gremien des Bundestages wie insbesondere das Parlamentarische Kon-
trollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste (Art. 45d GG) und die Wehrbeauftragte des Bundestages 
(Art. 45b GG) über gesetzliche Akteneinsichtsrechte. Diese bestehen nicht unmittelbar gegenüber Staatsanwalt-
schaften des Bundes oder der Länder, können aber Akteninhalte betreffen, die im Zusammenhang mit laufen-
den Ermittlungsverfahren stehen. Einen Überblick über das Parlamentarische Kontrollgremium gibt Deutscher 
Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste in ausgewählten 
Staaten, WD 3 - 3000 - 095/22, Ausarbeitung vom 14.10.2022. Zum Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht der 
Wehrbeauftragten vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte 
des Wehrbeauftragten gegenüber dem Bundesministerium der Verteidigung, WD 2 - 3000 - 066/17, Sachstand 
vom 21.07.2017. 

7 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

8 Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages (Untersuchungsaus-
schussgesetz) vom 19.06.2001 (BGBl. I S. 1142), zuletzt geändert am 21.12.2020 (BGBl. I S. 3229). 

9 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Anspruch eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
auf Vorlage von Beweismitteln nach § 18 PUAG – Rechtsgrundlage, Verfahren und Umfang, WD 3 - 3000 - 
019/23, Sachstand vom 16.02.2023.  

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
https://www.gesetze-im-internet.de/puag/
https://www.bundestag.de/resource/blob/866130/87960b9e422915a136ef923758ee4ad2/WD-7-097-21-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/921354/191d2c68e98bd0e0d73aaea9611f66b3/WD-3-095-22-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/525942/58c0d4b023035a28de5a771970e358c7/WD-2-066-17-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/938990/d969e94d4c87a996b365a8014d7e370d/WD-3-019-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/938990/d969e94d4c87a996b365a8014d7e370d/WD-3-019-23-pdf.pdf
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Bundesgerichtshof (GBA).10 Denn dieser ist zwar ein Organ der Rechtspflege, aber der Dienstauf-
sicht des Bundesministers der Justiz unterstellt (§ 147 Nr. 1 Gerichtsverfassungsgesetz – GVG)11 
und damit funktional eine Behörde des Bundes im Sinne von § 18 Abs. 1 PUAG.  

Die Gerichte sind hingegen von Regierung und Parlament unabhängig (vgl. Art. 92, 97 GG) und 
unterliegen nicht der parlamentarischen Kontrolle. Auch die Staatsanwaltschaften der Bundes-
länder gehören nicht zum Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Die Staatsanwaltschaften 
der Bundesländer und die Gerichte sind jedoch gegenüber Untersuchungsausschüssen des Bun-
destages gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 PUAG zur Rechts- und Amtshilfe, insbesondere zur Vorlage 
sächlicher Beweismittel, verpflichtet.12  Dies gilt in Verbindung mit § 34 Abs. 1 Satz 1 PUAG 
auch, wenn der Verteidigungsausschuss des Bundestages als Untersuchungsausschuss tätig wird.  

Die Verpflichtungen nach §§ 18, 34 PUAG sind zum einen durch die Erforderlichkeit für die Un-
tersuchungen des ersuchenden Ausschusses des Bundestages begrenzt (sog. Untersuchungsrele-
vanz). Zum anderen gelten die allgemeinen verfassungsrechtlichen Grenzen der parlamentari-
schen Kontrolle (dazu unter 3.2.).13  

Ein weiterer klassischer Anwendungsfall der parlamentarischen Kontrolle bildet das Frage- und 
Informationsrecht des Bundestages einschließlich seiner Fraktionen und Mitglieder. Dieses folgt 
aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG und ist in §§ 100 ff. der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages (GO-BT)14 näher ausgestaltet. Das Frage- und Informationsrecht be-
rechtigt nach herrschender Meinung nicht zur Einsicht in Akten der Bundesregierung.15 Zulässig 
sind aber konkrete, den Inhalt von Akten oder das Ergebnis von Prüf- und Entscheidungsvor-
gängen betreffende Fragen an die Bundesregierung. Dabei gelten ebenfalls die verfassungsrechtli-
chen Grenzen der parlamentarischen Kontrolle (dazu sogleich). 

 

10 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Anspruch des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
auf Herausgabe von Akten in einem laufenden Strafverfahren, WD 3 - 3000 - 330/12, Ausarbeitung vom 
17.12.2012, S. 3 f. 

11 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geän-
dert am 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109). 

12 Vgl. für die Herausgabe von Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft des Landes Hessen an einen Untersu-
chungsausschuss des Bundestages OLG Frankfurt, 3. Strafsenat, Beschluss vom 19.03.2001, Az. 3 VAs 48/00. 

13 Zu Einzelheiten vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Anspruch eines parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses auf Vorlage von Beweismitteln nach § 18 PUAG, WD 3 - 3000 - 019/23, Sachstand vom 
16.02.2023. 

14 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vom 25.06.1980 (BGBl. I S. 1237), zuletzt geändert am 
22.02.2024. 

15 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Recht auf Akteneinsicht und Datenzugang für Mitglieder des 
Finanzausschusses, WD 3 - 3000 - 167/21, Kurzinformation vom 17.09.2021; Das Akteneinsichtsrecht als Aus-
kunftsrecht des einzelnen Abgeordneten, WD 3 - 3000 - 293/15, Ausarbeitung vom 24.11.2015. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/btgo_1980/BJNR012380980.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/412754/ffa59f1c5a8a8edf5c0939ab043e1266/WD-3-330-12-pdf.pdf
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190010646/part/L
https://www.bundestag.de/resource/blob/938990/d969e94d4c87a996b365a8014d7e370d/WD-3-019-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/868116/95233215c583d4e21d638ac362a2f8e7/WD-3-167-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407670/0e99ce226f0dd44c8de9fa5ff298d40e/WD-3-293-15-pdf.pdf
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3.2. Verfassungsrechtliche Grenzen der parlamentarischen Kontrolle im Zusammenhang mit 
laufenden Ermittlungsverfahren 

Die parlamentarische Kontrolle muss sich wie gesagt auf einen zulässigen Gegenstand aus dem 
Verantwortungsbereich der Bundesregierung beziehen, und der Informationsweitergabe dürfen 
keine verfassungsrechtlichen Gründe entgegenstehen. Solche können sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts aus Gründen des Staatswohls, des Schutzes des Kernbe-
reichs exekutiver Eigenverantwortung der Bundesregierung und des Schutzes von Grundrechten 
ergeben. Die betroffenen Schutzgüter sind jeweils mit dem Informationsinteresse des Bundesta-
ges abzuwägen.16 

Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung garantiert nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und 
Handlungsbereich der Regierung, zu dem insbesondere die Willensbildung der Regierung selbst 
und die Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen einschließlich ressortübergrei-
fender und -interner Abstimmungsprozesse umfasst. Aus dem Recht zur parlamentarischen Kon-
trolle folgt nämlich keine Befugnis des Bundestages, in laufende Verhandlungen und Entschei-
dungsvorbereitungen der Regierung einzugreifen. Die parlamentarische Kontrolle ist in diesem 
Zusammenhang grundsätzlich auf bereits abgeschlossene Vorgänge beschränkt.17 Diese Grenze 
ist etwa bei parlamentarischen Fragen zur Ausübung des Weisungsrechts18 des Bundesministers 
der Justiz gegenüber dem GBA relevant. In der Rechtswissenschaft wird vertreten, dass aus Grün-
den der Gewaltenteilung nicht nur Kabinetts- und Ressortentscheidungen samt ihrer Vorberei-
tung, sondern alle nicht abgeschlossenen Vorgänge auch nachgeordneter Behörden der Bundesre-
gierung der parlamentarischen Kontrolle entzogen seien.19 In der Konsequenz könnten laufende 
Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts als solche nicht Gegenstand der parlamentari-
schen Kontrolle des Bundestages sein.20 Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage soweit er-
sichtlich bislang nicht entschieden.  

 

16 Vgl. zu Einzelheiten und mit Nachweisen aus der Rechtsprechung Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche 
Dienste, Parlamentarisches Fragerecht – Verfassungsrechtlicher Rahmen“, WD 3 - 3000 - 059/22, S. 4 ff.; Deut-
scher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Anspruch eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf 
Vorlage von Beweismitteln nach § 18 PUAG, WD 3 - 3000 - 019/23, Sachstand vom 16.02.2023, S. 5 ff. 

17 BVerfGE 147, 50 (138 f.). 

18 Zum Weisungsrecht vgl. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Weisungsbefugnisse gegenüber der 
Staatsanwaltschaft, WD 7 - 3000 - 081/23, Kurzinformation vom 15.09.2023. 

19 Brocker, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 57. Ed. 15.1.2024, Art. 44 Rn. 11; Glauben, Private und Justiz als 
Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, NVwZ 2015, 1023 (1025); Grzeszick, Parlament vs. 
Justiz?, DÖV 2022, S. 433 (441); Peters, Untersuchungsausschussrecht, 2. Auflage 2020, B. Einsetzung des Un-
tersuchungsausschusses, Rn. 112 ff.; 663 m.w.N.; vgl. auch Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, 
Anspruch des parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf Herausgabe von Akten in einem laufenden 
Strafverfahren, WD 3 - 3000 - 330/12, Ausarbeitung vom 17.12.2012, S. 5 m.w.N. Zum bayerischen Landesrecht 
ausdrücklich auch Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 17.11.2014 – Vf. 70-VI-14, Rn. 92. 

20 Vgl. auch Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Parlamentarisches Fragerecht – Verfassungsrechtli-
cher Rahmen“, Anspruch des parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf Herausgabe von Akten in ei-
nem laufenden Strafverfahren, WD 3 - 3000 - 330/12, Ausarbeitung vom 17.12.2012, S. 5, 9. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/899858/3f2749f586ad3ba4a8e27b3fe19fb794/WD-3-059-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/938990/d969e94d4c87a996b365a8014d7e370d/WD-3-019-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/976306/459d0ec2492bcd363f7c00af667a0ee5/WD-7-081-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/412754/ffa59f1c5a8a8edf5c0939ab043e1266/WD-3-330-12-pdf.pdf
https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/70-vi-14-entscheidung.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/412754/ffa59f1c5a8a8edf5c0939ab043e1266/WD-3-330-12-pdf.pdf
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Davon zu unterscheiden sind Fälle, in denen die parlamentarische Kontrolle nicht die Ermitt-
lungstätigkeit des Generalbundesanwalts betrifft, sondern sich auf andere Vorgänge im Verant-
wortungsbereich der Bundesregierung bezieht, die gleichsam Gegenstand von strafrechtlichen 
Ermittlungen sind oder Informationen aus oder zu laufenden Ermittlungsverfahren umfassen. In 
diesen Fällen dürfte regelmäßig ein Spannungsverhältnis zwischen parlamentarischer Kontrolle 
und der Funktionsfähigkeit der Strafverfolgung bestehen. Nach herrschender Meinung existiert 
allerdings kein allgemeiner Grundsatz, dass das Strafverfolgungsinteresse generell höher zu be-
werten sei und insbesondere parallele Untersuchungen von Strafverfolgungsorganen und Unter-
suchungsausschüssen ausgeschlossen seien.21 Jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht einen 
solchen nicht formuliert.22 Konflikte seien vielmehr „nach dem Prinzip der gegenseitigen Rück-
sichtnahme und Kooperation sowie nach Maßgabe der praktischen Konkordanz zu lösen“23.  

Weitere Grenzen der parlamentarischen Kontrolle können sich bei Informationen im Zusammen-
hang mit laufenden Ermittlungsverfahren aus entgegenstehenden Grundrechten, insbesondere 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 1. Abs. 1 GG) 
und den Justizgrundrechten24 (z.B. dem Recht auf ein faires Verfahren, Art. 19 Abs. 4 GG und 
dem ungeschriebenen sog. Justizgewährleistungsanspruch auf Rechtsschutz durch unabhängige 
Gerichte) ergeben.25 Ob die Beantwortung parlamentarischer Fragen oder die Übermittlung von 
Informationen an Untersuchungsausschüsse verweigert werden kann oder besondere Maßnah-
men zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden müssen, ist stets eine Frage der Abwä-
gung aller Umstände des konkreten Einzelfalls. 

*** 

 

21 Vgl. etwa Klein/Schwarz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 103. EL Januar 2024, Art. 44 Rn. 163; Unger, in: Hu-
ber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 44 Rn. 19 jeweils m.w.N.; so auch Deutscher Bundestag, Wissen-
schaftliche Dienste, Parlamentarische Kontrolle der Tätigkeit von Staatsanwaltschaften, WD 3 - 3000 - 109/23, 
Kurzinformation vom 15.09.2024, S. 2. 

22 Auf die Zulässigkeit von Untersuchungsausschüssen und parlamentarischer Fragen trotz parallel laufender Er-
mittlungsverfahren deuten etwa BVerfGE 67, 100 (146) und 146, 1 (59 f.) hin. 

23 Glauben, Private und Justiz als Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, NVwZ 2015, 1023 
(1025). 

24 Unger, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 44 Rn. 20. 

25 Grzeszick, Parlament vs. Justiz?, DÖV 2022, S. 433 (435, 438 ff. m.w.N.); Instruktiv zu Fragerecht und Grund-
rechten nach der bayrischen Landesverfassung auch Hartmann, Parlamentarisches Fragerecht und rechtsstaats-
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